
Grenze des räumlichen Geltungsbereichs der Satzung

Gwndstücksfläche gern. § 34 BauNVQ

bisherige Außenbereichsfläche
Grundstücksfläche gern. § 19 BauNVO
für Wohnbauzwecke

bisherige Außenbereichsfläche
Gmndstücksfläche gern. § 19 BauNVO
Flächen für den Gemeinbedarf
Zweckbestirnmung: Dorfgerneinschaftshaus
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Nach Wunsch und Antrag der
Ortsgemeinde soll die OD bis
Grenze des Satzungsbereictles
verschoben werden,

Sichtdreieck

unterirdische Versorgungsleitung (hier: Wasserleitung)
rnil Sicherheitsstreifen (jeweils 2,0 m beidseitig)
(ca. Lage)

Öffentliche Grünfläche

private Grünfläche

Urngrenzung von Flächen für Maßnahmen
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung
von Natur und Landschaft

Numrnerierung der Ausgleichsmaßnahmen
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für
Bepflanzungen und für die Erhaltung von
Bäumen, Sträuchern und sonstigen
Bepflanzungen sowie von Gewässern

Umgrenzung der Flächen, die von Bebauung
freizuhalten sind
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Straßenverkehrsflächen
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KLARSTELLUNGS- und ERGÄNZUNGSSATZUN‘
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MUSWEILER

“Dürrenpesch“
gern. § 34 Abs. 4, Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGS

Diese Karte ist Bestandteil der Satzung vom 29.11.2010

54534 Musweiler,.t?6.JZi 2010


